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Clubhausmiete Tennisclub Zizers 

1. Allgemeines 

• Das Clubhaus steht allen Clubmitgliedern zur Verfügung. Auch Nichtclubmitglieder können 
das Clubhaus in der Nebensaison mieten. Vermietung während Tennissaison nach Abspra-
che.  

• Die Reservation des Clubhauses erfolgt über die Person Ressort Gesellschaftliches.  

• Das Clubhaus kann nachfolgender Priorität reserviert werden:  

• Clubanlässe  

• Anlässe von Clubmitglieder  

• Anlässe von Nichtclubmitgliedern/ Vereinsanlässe 

• Clubanlässe sind kostenfrei; Privat- und Vereinsanlässe sind kostenpflichtig. (siehe unten) 

• Der Mietpreis ist vor dem Anlass per Twint zu begleichen. Im Mietpreis inbegriffen sind Hei-
zung, Elektrisch, Wasser, Abwaschmaschine, Kühlschrank, Geschirr, Besteck, Aussenanlage 
Gartenmöbel, Grill.  

• Allfällige Schäden an der Infrastruktur oder am Inventar werden Mieter übernommen. 

• Zusätzliche Leistungen (Getränke) sind kostenpflichtig und sollen dokumentiert und per 
Twint beglichen werden. Die Kosten für Getränke gemäss Preisliste im Stöckli. 

• Schlüsselübergabe und Rückgabe mit Person Ressort Gesellschaftliches regeln. Bei Verlust 
des Schlüssels haftet der Mieter für den vollen Schaden (komplettes Ersetzen der Clubhaus-
Kaba-Sicherheitsschliessanlage). 

2. Spezifische Bestimmungen  

• Das Clubhaus kann frühestens am Tag der Anmietung betreten werden. 

• Das Clubhaus muss spätestens am Folgetag um 8 Uhr oder nach Absprache im gereinigten 
Zustand verlassen werden. 

• Beschädigungen / Verschmutzungen/ Defekte am Clubhaus, an Einrichtungen oder Mobiliar 
sind zu melden. Verursachende kommen für die Wiederherstellung oder den Ersatz auf.  

• Die Nachtruhe ab 22:00 Uhr ist einzuhalten  

• Innenräumlichkeiten: Allgemeines Rauchverbot 

• Personenanzahl innen ca. 32 Personen, aussen weitere 20 Personen 

3. Checkliste Mietende 

• Pfannen, Geschirr, Besteck und Gläser spülen und versorgen 

• Geschirrspüler: Wasser aus Spülmaschine abpumpen lassen & ausschalten (siehe Anleitung) 

• Kaffeemaschine: Bohnen zum Nachfüllen in der Schublade unterhalb der Maschine.  

• Küchen-Kombination sowie Herd und Lavabo sauber reinigen. 

• Leergut selbst entsorgen.  

• Speisen und Getränke dürfen nur während der Dauer des Anlasses im Kühlschrank gelagert 
und müssen anschliessend entfernt werden. 

• Sämtliche Tische innen abwischen, Bestuhlung wie angetroffen hinterlassen.  

• Das Clubhaus (Böden, Küche, Geräte) und Garderoben (inkl. Sanitäranlagen), sowie Aussen-
bereich sind in gereinigtem Zustand zu verlassen.  

• Lichter innen und aussen ausschalten und Türen abschliessen.  

• WLAN-Zugangsdaten sind in der Garderobe zu finden.  
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4. Kosten:  

➔ Verbrauchsabrechnung erstellen, gemäss Konsumationsliste im Stöckli 
 

Wer Kosten Bemerkung 

Clubmitglieder 150 Fr. Keine Konsumationspflicht 

Vereine 150 Fr. 
oder 
100 Fr.  

Keine Konsumationspflicht 
 
mit Konsumation über TCZ 

Nichtmitglieder 200 Fr.  Keine Konsumationspflicht 

 

5. Todo’s Vorstand:  

• Reservierungsanfrage an Person Ressort Gesellschaftliches: Verfügbarkeit im ClubDesk kon-
trollieren und Termin eintragen 

• Mitglied/Nichtmitglied Status prüfen 

• Schlüsselübergabe – und Rücknahme für Nichtmitglieder regeln 

• Im Winter  

• evtl. kurze Reinigung durchführen vor Anlass 
o Heizungen einstellen 

• Endabrechnung (bezogene Getränke + Miete) überprüfen.  

• Reinigung überprüfen/veranlassen.  
 

6. Wichtige Kontakte 

• Person Ressort Gesellschaftliches:  gesellschaftliches@tczizers.ch 
 

7. Schlüsselübergabe Clubhaus 

• Bei der Übergabe des Clubhauses wird dem Mieter ein Schlüssel für die Räumlichkeiten aus-
gehändigt. 
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